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Freiwillige Krankengeldversicherung bei Arbeitslosigkeit

Was passiert, wenn jemand während einer Arbeitslosigkeit krank wird? Wie lange bin ich 
durch die Arbeitslosenentschädigung gedeckt und gibt es Möglichkeiten, allfällige Lücken zu 
schliessen?

Die Arbeitslosenentschädigung (ALE) ist 

eine Leistungsart der Arbeitslosenversi

cherung (ALV), welche Ersatzzahlungen 

in Form von Taggeldern leistet, wenn 

versicherte Personen ihren Arbeitsplatz 

verlieren. Wer in Liechtenstein wohnt, 

unselbständig erwerbstätig ist und 

arbeitslos wird, hat grundsätzlich An

spruch auf Arbeitslosenentschädigung. 

Bei Krankheit und Schwangerschaft be

steht ein Anspruch aus der ALV während 

der ersten 30 Kalendertage nach Beginn 

der Arbeitsunfähigkeit (Quelle www.llv.li).  

Dauert die Arbeitsunfähigkeit nach dieser 

Frist weiterhin an, besteht kein Anspruch 

mehr auf Taggeldzahlungen durch die Ar

beitslosenversicherung und es entstehen 

finanzielle Lücken für die Betroffenen bis 

zur Wiedererlangung der Arbeitsfähigkeit 

resp. Vermittlungsfähigkeit. 

Welche Möglichkeiten gibt es zur 
Schliessung der Deckungslücken? 
Bei den Krankenversicherer können frei

willige Krankengeldversicherungen ab

geschlossen werden, sogenannte Ar

beitslosentaggeldversicherungen. Dabei 

wird in Art. 14 Abs. 8 und 8a des Kranken

versicherungsgesetzes (KVG) festgelegt, 

unter welchen Voraussetzungen und bei 

welchem Versicherer diese abgeschlos

sen werden können. Wichtig zu wissen 

ist, dass die Versicherung von der ar

beitslosen Person selbst freiwillig abge

schlossen werden kann, die Versicherung 

muss jedoch eine solche anbieten bei 

Vorliegen der gesetzlichen Anspruchs

voraussetzungen. 

Generell wird zwischen zwei Anspruchs

gruppen unterschieden. Arbeitslose aus 

Liechtenstein mit vorhergehender Er

werbstätigkeit in Liechtenstein können 

beim Krankengeldversicherer ihres letz

ten Arbeitgebers die bisherige Kranken

geldversicherung gegen entsprechende 

Prämienanpassung in eine Versicherung 

mit Leistungsbeginn ab dem 31. Tag 

ändern. Der zuständige Krankengeld

versicherer muss das Arbeitslosentag

geld dabei ohne Berücksichtigung des 

Gesundheitszustandes zum Zeitpunkt 

der Änderung anbieten, eine Ablehnung 

aufgrund bestehender Erkrankungen ist 

daher nicht möglich. 

Arbeitslose aus Liechtenstein, welche 

vorher im Ausland gearbeitet haben, 

müssen den Abschluss der obigen Ver

sicherung bei dem Versicherer beantra

gen, bei welchem sie die obligatorische 

Krankenpflegeversicherung (OKP) abge

schlossen haben. 

Der Anspruch auf Abschluss der freiwil

ligen Versicherung besteht nur, soweit 

sich die arbeitslose Person bei der Ar

beitslosenversicherung persönlich mel

det und vermittlungsfähig ist. 

Kann ich eine solche Arbeitslosen
taggeldversicherung jederzeit 
abschliessen? 
Nein. Es ist wichtig, dass Sie sich rasch 

und jedenfalls spätestens nach 30 Tagen 

seit Beginn der Arbeitslosigkeit beim 

zuständigen Krankenversicherer resp. 

Krankentaggeldversicherer melden und 

einen Antrag auf Aufnahme stellen, an

sonsten besteht keine gesetzliche Ver

pflichtung mehr, das Arbeitslosentag

geld anzubieten. 

Welche Dokumente benötigt der 
Versicherer für den Abschluss der 
Versicherung? 
Zur Prüfung der Anspruchsvorausset

zungen benötigt der zuständige Versi

cherer das Kündigungsschreiben bzw. 

Austrittsdatum, die Anmeldung bei der 

Arbeitslosenversicherung bzw. die An

spruchsbescheinigung über die ALVTag

geldhöhe und die Rahmenfrist. Eventuell 

sind weitere Dokumente erforderlich, 

über die Sie der zuständige Versicherer 

individuell informieren wird.
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